
Mitteilungen FU BERLIN

Herausgeber: Das Präsidium der Freien Universität Berlin, Kaiserswerther Straße 16-18, 14195 Berlin

Redaktionelle
Bearbeitung:

Druck:

Auflage: ISSN: 0723-047

Der Versand erfolgt über eine Adressdatei, die mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung geführt wird

130

(§ 10 Berliner Datenschutzgesetz).

Das Amtsblatt der FU ist im Internet abrufbar unter www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt.

druckmuck@digital e.K., Großbeerenstraße 2-10, Geb. 2 links, 12107 Berlin

62/2006 Amtsblatt der Freien Universität Berlin 13.10.2006

I N H A LT S Ü B E R S I C H T

Bekanntmachungen

Studienordnung für den Masterstudiengang 
Soziologie - Europäische Gesellschaften an 
der Freien Universität Berlin  Seite 2

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Soziologie - Europäische Gesellschaften
an der Freien Universität Berlin Seite 14



Studienordnung 
für den Masterstudiengang Soziologie - Europäische

Gesellschaften
an der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung der Freien
Universität Berlin vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen
Nr. 24/1998) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Poli-
tik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin
am 5. April 2006 die folgende Studienordnung erlassen:*)
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§ 1 
Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungs-
ordnung für den Masterstudiengang Soziologie - Europäische
Gesellschaften an der Freien Universität Berlin vom 05. April
2006 Inhalt und Aufbau des Masterstudiengangs Soziologie -
Europäische Gesellschaften.

§ 2 
Zulassung

Die Zulassungsvoraussetzungen und das Zulassungsverfahren
werden in der Zulassungsordnung für den Masterstudiengang
Soziologie - Europäische Gesellschaften geregelt.

§ 3 
Studienberatung, Studienfachberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung wird von der Zentral-
einrichtung "Studienberatung und Psychologische Bera-
tung" durchgeführt.

(2) Bei Studienaufnahme, spätestens aber zum Ende des
ersten Semesters, müssen die Studierenden an einer von

prüfungsberechtigten Lehrkräften des Masterstudien-
gangs durchzuführenden obligatorischen Studienfach-
beratung teilnehmen. Über die Studienfachberatung ist
ein Nachweis auszustellen, der bei der Anmeldung zum
ersten Modul des zweiten Fachsemesters vorzulegen ist.

§ 4 
Studienziele und -inhalte

(1) Der forschungsorientierte Masterstudiengang Soziolo-
gie - Europäische Gesellschaften führt zu einem weite-
ren berufsqualifizierenden Abschluss, der Studierende
in die Lage versetzt, eigenständige sozialwissenschaftli-
che Forschungen und Lehre durchzuführen bzw. durch-
geführte Forschungen kritisch bewerten und anwenden
zu können.

(2) Ziel des Studiengangs ist es, vertiefte Kenntnisse und
Fertigkeiten auf folgenden Gebieten zu vermitteln:

(a) die sozialstrukturellen und kulturellen Gemein-
samkeiten, Unterschiede und Konflikte der euro-
päischen Gesellschaften in einer komparativen
Perspektive zu beschreiben und ursächlich erklä-
ren zu können;

(b) die Veränderungsprozesse innerhalb der national-
staatlich verfassten Gesellschaften, die durch den
politischen und wirtschaftlichen Integrationspro-
zess induziert werden, analysieren zu können;

(c) Europäische Gesellschaften im Kontext von Glo-
balisierungsprozessen und im Kontrast zu anderen
Weltregionen analysieren sowie strukturelle als
auch kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de herausarbeiten zu können.

Um diese Fähigkeiten zu erlangen, vermittelt der Studiengang
Kenntnisse der folgenden auf europäische Integration und
europäischen Gesellschaftsvergleich bezogenen soziologi-
schen Bereiche: Soziologische Theorie, Methoden verglei-
chender Sozialforschung, Sozialstrukturanalyse, Kultursozio-
logie, Soziologie globaler und regionaler Entwicklung.
Ergänzt werden diese Bereiche durch Kenntnisse der politik-
wissenschaftlichen, historischen und ökonomischen Europa-
forschung. Gender- und Gleichstellungsfragen werden in
allen genannten Bereichen behandelt.

(3) Der Studiengang soll die Absolventinnen und Absolven-
ten dazu befähigen, in folgenden Bereichen in For-
schung und Lehre berufstätig sein zu können: universi-
täre und außeruniversitäre sozialwissenschaftliche
Institutionen, internationale, vor allem europäische
Organisationen, nationale und internationale Verbände
und Nichtregierungsorganisationen, staatliche Institu-
tionen und politische Parteien.
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§ 5 
Module

Der Masterstudiengang Soziologie - Europäische Gesell-
schaften ist in inhaltlich definierte Einheiten (Module) geglie-
dert, die in der Regel zwei thematisch aufeinander bezogene
Lehr- und Lernformen umfassen.

§ 6 
Lehr- und Lernformen

Es sind in der Regel folgende Lehr- und Lernformen vorgese-
hen:

(a) Die Überblicksveranstaltung dient der Darstellung all-
gemeiner Zusammenhänge, theoretischer sowie metho-
discher Grundlagen in Form eines Lehrvortrags.

(b) Das Grundlagenseminar dient der Vermittlung von
Kenntnissen eines abgegrenzten Stoffgebietes und dem
Erwerb von Fähigkeiten, um eine Fragestellung selbst-
ständig zu bearbeiten, die Ergebnisse verständlich dar-
zustellen und kritisch zu diskutieren.

(c) Das Forschungsseminar dient der selbstständigen Erar-
beitung von Forschungsfragestellungen in ausgewählten
Themenbereichen und der Entwicklung von Lösungs-
möglichkeiten mit geeigneten empirischen Methoden. 

(d) Das Vertiefungsseminar dient der intensiven Einarbei-
tung in den aktuellen Forschungsstand eines im Studien-
gang behandelten Stoffgebietes, seiner aufbereiteten
Darstellung und kritischen Diskussion.

(e) Das Abschlusskolloquium dient der Vermittlung der
Anforderungen an die Masterarbeit sowie der Präsenta-
tion ihres Arbeitsstands und ihrer Entwicklung.

§ 7 
Aufbau des Studiengangs

(1) Der Masterstudiengang Soziologie - Europäische
Gesellschaften gliedert sich in vier Studienabschnitte:

1. Grundlagen (§ 8)

2. Aufbau (§ 9)

3. Spezialisierung (§ 10)

4. Abschluss (§ 11)

(2) Über Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und Lern-
formen, den zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der
aktiven Teilnahme, die Regeldauer und die Angebots-
häufigkeit informieren für jedes Modul die Modulbe-
schreibungen gemäß Anlage 1.

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums unterrich-
tet der Exemplarische Studienverlaufsplan gemäß Anla-
ge 2.

§ 8
Studienabschnitt 1: Grundlagen

Es sind folgende Module zu absolvieren:

1. Der politische Einigungsprozess Europas und die Ent-
wicklung europäischer Gesellschaften seit 1945 

2. Soziologische Theorien des gesellschaftlichen Wandels
und der gesellschaftlichen Integration 

3. Methoden vergleichender Gesellschaftsforschung 

§ 9 
Studienabschnitt 2: Aufbau

Es sind folgende Module zu absolvieren:

1. Sozialstruktur und soziale Ungleichheit europäischer
Gesellschaften im Vergleich

2. Werte und Kultur in europäisch vergleichender Perspek-
tive

3. Globalisierung und regionale Entwicklung

§ 10 
Studienabschnitt 3: Spezialisierung

Es sind folgende Module zu absolvieren: 

1. Forschungspraktikum

2. Vertiefungsbereich

§ 11 
Studienabschnitt 4: Abschluss

Zeitgleich zur Abfassung der Abschlussarbeit wird ein
Abschlusskolloquium angeboten.

§ 12 
Inkrafttreten

Diese Studienordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen: 

Die folgenden Modulbeschreibungen benennen für jedes Modul des Masterstudiengangs Soziologie –
Europäische Gesellschaften 

� die Bezeichnung des Moduls

� Qualifikationsziele und Inhalte des Moduls

� Lehr- und Lernformen des Moduls

� den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt 
wird, aufgeteilt in Präsenzzeiten und Zeiten für das Selbststudium

� Formen der aktiven Teilnahme

� die Regeldauer des Moduls. 

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksichtigen insbesondere  

� die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudienzeit 

� den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit 

� die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachbereitung    

� die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleistungen

� die Prüfungszeit selbst.

Sie korrespondieren mit der Anzahl der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als Maß-
einheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa
zu erbringen ist. Hiervon abgeleitet sind die Zeitangaben für das Selbststudium, welches den Aufwand für 
die Vor- und Nachbereitung der Präsenzzeiten, für die Prüfungsvorbereitung etc. umfasst. 

Die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und die erfolgreiche Absolvierung 
der Prüfungsleistungen eines Moduls ist Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen Modul zuge-
ordneten Leistungspunkte. 

Die Höhe der Leistungspunkte sowie weitere prüfungsbezogene Informationen zu jedem Modul sind der 
Anlage 1 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Soziologie - Europäische Gesellschaften zu 
entnehmen. 
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Studienabschnitt 1: Grundlagen

Modul: Der politische Einigungsprozess Europas und die Entwicklung europäischer Gesellschaften seit 1945 

Qualifikationsziele: 

Die Studierenden werden in die Lage versetzt, die Grundzüge der sozialhistorischen Entwicklung der europäischen
Gesellschaften nach 1945 und die Entstehung der politischen Institutionenordnung der europäischen Union zu ver-
stehen und zu rekapitulieren. 

Inhalte:  

Politik- und sozialgeschichtliche Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft; Einführung in das politische System
der Europäischen Union; Aufbau und Funktionsweise des europäischen Mehrebenensystems in ausgewählten Poli-
tikbereichen (Wirtschafts- und Währungsunion, Außen- und Sicherheitspolitik, Umwelt- und Verbraucherschutz, 
Bürgerschaft, Gleichstellungspolitik); Problemlagen der europäischen Integration (Konstitutionalisierung, Erweite-
rung, Identität). 

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium

(Semester-
wochenstunden) 

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand

Überblicks-
veranstaltung 2 

Rekapitulation des Lehrvortrags, Teil-
nahme am Lehrgespräch, Nutzung inter-
aktiver Lernmedien (E-learning), Erstel-
lung von Exzerpten und Protokollen 

Präsenzzeit

Vor- und Nachberei-
tungszeit  

Prüfungsvorbereitung
und Prüfungszeit  

30 h

60 h

60 h

Grundlagen-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, Erstellung 
von Exzerpten und Thesenpapieren, 
Übernahme von Präsentationen und 
Diskussionsleitung, Nutzung interaktiver 
Lernmedien (E-learning), Partizipation
an dialogischen Lernformen

Präsenzzeit

Vor- und Nachberei-
tungszeit  

Prüfungsvorbereitung
und Prüfungszeit  

30 h

60 h

60 h

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 300

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Wintersemester)
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Modul: Soziologische Theorien des gesellschaftlichen Wandels und der gesellschaftlichen Integration 

Qualifikationsziele: 

Die Studierenden werden in die Lage versetzt, Theorien einer auf die Analyse von National- und Weltgesellschaft 
ausgerichteten Meso- und Makrosoziologie zu rekapitulieren und zu diskutieren. Zugleich erwerben sie ein analyti-
sches Abstraktionsvermögen und eine gesellschafts- und kulturvergleichende theoretische Methodik. 

Inhalte: 

Klassische und moderne soziologische Theorien der Analyse und des Vergleichs europäischer Gesellschaften, auch
mit nichteuropäischen Gesellschaften; Theorien der Integration und des sozialen Wandels (Modernisierung, Rationa-
lisierung, Differenzierung, Inklusion, Werteentstehung); Theorien über Mesoprozesse (Elitenbildung, soziale Bewe-
gungen, Aufbau sozialer Netzwerke) und Mesostrukturen (Institutionen, Organisationen, Interessengruppen). 

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium

(Semester-
wochenstunden) 

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand 

Überblicks-
veranstaltung 2 

Rekapitulation des Lehrvortrags,  
Teilnahme am Lehrgespräch, Nut-
zung interaktiver Lernmedien (E-
learning), Erstellung von Exzerpten
 und Protokollen

Präsenzzeit

Vor- und Nachberei-
tungszeit  

Prüfungsvorbereitung
und Prüfungszeit 

30 h

60 h

60 h

Grundlagen-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, Erstellung
von Exzerpten und Thesenpapieren, 
Übernahme von Präsentationen und Dis-
kussionsleitung, Nutzung interaktiver 
Lernmedien (E-learning), Partizipation
an dialogischen Lernformen 

Präsenzzeit

Vor- und Nachberei-
tungszeit  

Prüfungsvorbereitung
und Prüfungszeit 

30 h 

60 h 

60 h 

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 300

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Wintersemester)
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Modul: Methoden vergleichender Gesellschaftsforschung

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erwerben Kenntnisse der komparativ-empirischen Methoden der Gesellschaftsanalyse. Die Kennt-
nisse befähigen sie dazu, empirische Studien kritisch diskutieren zu können und kleine empirische Studien selbständig
durchzuführen. 

Inhalte: 

Besonderheiten der Methoden einer vergleichenden Gesellschaftsforschung im Vergleich zu nationalstaatlichen Ana-
lysen; quantitative und qualitative Methoden der Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung, insbesondere Aggre-
gatdatenanalyse, Befragung, Sekundäranalyse und Inhaltsanalyse.  

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium

(Semester-
wochenstunden) 

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand

Überblicks-
veranstaltung 2 

Rekapitulation des Lehrvortrags,
Teilnahme am Lehrgespräch, Nut-
zung interaktiver Lernmedien (E-
learning), Erstellung von Exzerpten
und Protokollen

Präsenzzeit  

Vor- und Nachbereitungs-
zeit  

Prüfungsvorbereitung 
und Prüfungszeit

30 h

60 h

60 h

Grundlagen-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, Erstel-
lung von Exzerpten und Thesenpapie-
ren, Übernahme von Präsentationen 
und Diskussionsleitung, Nutzung 
interaktiver Lernmedien (E-learning),
Partizipation an dialogischen Lern-
formen

Präsenzzeit  

Vor- und Nachbereitungs-
zeit  

Prüfungsvorbereitung 
und Prüfungszeit

30 h

60 h

60 h

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 300

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Wintersemester)
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Studienabschnitt 2: Aufbau 

Modul: Sozialstruktur und soziale Ungleichheit europäischer Gesellschaften im Vergleich 

Qualifikationsziele:  

Die Studierenden lernen die Grundkonzepte der europäisch-komparativen Sozialstrukturanalyse anzuwenden. Sie
können die wichtigsten Unterschiede zwischen den europäischen Gesellschaften sowie auch zwischen Europa und
außereuropäischen Gesellschaften beschreiben und in ihrer ursächlichen Entstehung analysieren. Schließlich erwerben
sie Kenntnisse über die Veränderungen der Sozialstruktur europäischer Gesellschaften durch den europäischen Inte-
grationsprozess.

Inhalte: 

Theorien und Konzepte der Sozialstrukturanalyse und die Sonderstellung Europas im weltweiten Vergleich; Vergleich 
europäischer Gesellschaften in ausgewählten Dimensionen (Bevölkerung/Familie, Bildungsbeteiligung und Bildungs-
chancen, Gender, Wirtschafts- und Erwerbsstruktur, materieller Lebensstandard, politische Partizipations- und Ver-
mittlungsstrukturen), Wohlfahrtsstaatsregime und europäisches Sozialmodell.  

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium

(Semester-
wochenstunden)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand 

Überblicks-
veranstaltung 2 

Rekapitulation des Lehrvortrags, 
Teilnahme am Lehrgespräch, 
Nutzung interaktiver Lernmedien 
(E-learning), Erstellung von Ex-
zerpten und Protokollen 

Präsenzzeit

Vor- und Nachbereitungszeit 

Prüfungsvorbereitung und 
Prüfungszeit 

30 h

60 h

60 h

Grundlagen-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, 
Erstellung von Exzerpten und 
Thesenpapieren, Übernahme von 
Präsentationen und Diskussions-
leitung, Nutzung interaktiver 
Lernmedien (E-learning), Partizi-
pation an dialogischen Lernfor-
men 

Präsenzzeit

Vor- und Nachbereitungszeit 

Prüfungsvorbereitung
und Prüfungszeit 

30 h

60 h

60 h

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 300

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Sommersemester)
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Modul: Werte und Kultur in europäisch vergleichender Perspektive 

Qualifikationsziele: 

Die Studierenden können die verschiedenen theoretischen Konzepte von Kultur beschreiben und anwenden. Sie werden
in die Lage versetzt, die europäischen Länder anhand verschiedener Wertedimensionen voneinander zu unterscheiden;
sie können die Effekte gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auf kulturelle Unterschiede von europäischen sowie auch
nicht-europäischen Gesellschaften identifizieren, und sie können die Wirkung des europäischen Einigungsprozesses auf
die Entstehung einer gemeinsamen europäischen Kultur analysieren. 

Inhalte: 

Theoretische Konzepte von Kultur (makro- und mikrosoziologische Theorien von Kultur); europäische Kulturen im
Vergleich (Religionsorientierungen, politische Werte, Kulturen der Ökonomie, Familienkulturen, Erinnerungskulturen,
Wertvorstellungen zu Gleichstellung und Geschlechterverhältnis); Konzepte der Erklärung von Wertgenese und Werte-
wandel; Zusammenhang zwischen Kultur und Sozialstruktur. 

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 

(Semester-
wochenstunden)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand

Überblicks-
veranstaltung 2 

Rekapitulation des Lehrvortrags,
Teilnahme am Lehrgespräch, 
Nutzung interaktiver Lernmedien 
(E-learning), Erstellung von Ex-
zerpten und Protokollen 

Präsenzzeit

Vor- und Nachbereitungszeit  

Prüfungsvorbereitung
und Prüfungszeit 

30 h 

60 h 

60 h 

Grundlagen-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, 
Erstellung von Exzerpten und
Thesenpapieren, Übernahme von 
Präsentationen und Diskussions-
leitung, Nutzung interaktiver
Lernmedien (E-learning), Partizi-
pation an dialogischen Lernfor-
men

Präsenzzeit

Vor- und Nachbereitungszeit  

Prüfungsvorbereitung
und Prüfungszeit 

30 h 

60 h 

60 h 

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 300

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Sommersemester)
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Modul: Globalisierung und regionale Entwicklung 

Qualifikationsziele: 

Die Studierenden erwerben soziologische Kenntnisse der Globalisierung und der regionalen Entwicklung (Gesellschaf-
ten in West- und Osteuropa, Nord- und Südamerika, Ostasien) sowie der darauf bezogenen Theorien. Weiterhin können
sie die regionale und lokale Anpassung an globale Trends analysieren sowie mögliche Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten beschreiben und erklären. 

Inhalte:  

Geschichtliche Parameter und Theorieansätze von Globalisierung; globale Trends; Entwicklung europäischer Gesell-
schaften im globalen Kontext; Entwicklung außereuropäischer Gesellschaften im globalen Kontext; Vergleich verschie-
dener Regionen miteinander.

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 

(Semester-
wochenstunden)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand

Überblicks-
veranstaltung 2 

Rekapitulation des Lehrvortrags, 
Teilnahme am Lehrgespräch, Nut-
zung interaktiver Lernmedien (E-
learning), Erstellung von Exzerpten
und Protokollen

Präsenzzeit  

Vor- und Nachbereitungszeit  

Prüfungsvorbereitung 
und Prüfungszeit 

30 h 

60 h 

60 h 

Grundlagen-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, Erstel-
lung von Exzerpten und Thesenpa-
pieren, Übernahme von Präsentatio-
nen und Diskussionsleitung, Nut-
zung interaktiver Lernmedien (E-
learning), Partizipation an dialogi-
schen Lernformen

Präsenzzeit  

Vor- und Nachbereitungszeit  

Prüfungsvorbereitung 
und Prüfungszeit 

30 h 

60 h 

60 h 

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 300

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Sommersemester)
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Studienabschnitt 3: Spezialisierung 

Modul: Forschungspraktikum

Qualifikationsziele: 

Die Studierenden werden in die Lage versetzt, auf einem zentralen Gebiet der europäisch vergleichenden Gesellschafts-
forschung eine theoretisch angeleitete Forschungsfrage selbständig zu entwickeln, empirisch umzusetzen und die Er-
gebnisse ihrer Forschung angemessen zu dokumentieren.

Inhalte: 

Durchführung einer kleineren theoriegeleiteten empirischen Studie auf einem der folgenden Gebiete: (1) Sozialstruktur
und soziale Ungleichheit europäischer Gesellschaften im Vergleich, (2) Werte und Kultur in europäisch vergleichender
Perspektive, (3) Globalisierung und regionale Entwicklung. Generierung von Hypothesen aus theoretischen Fragestel-
lungen, Erstellung eines Forschungsplans, Auswahl, Aufbereitung, Dokumentation und Analyse geeigneter Daten, Er-
stellung eines Forschungsberichts, Präsentation der Ergebnisse.  

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernform 

Präsenzstudium

(Semester-
wochenstunden) 

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand

Forschungs-
seminar 4 

Teilnahme am Lehrgespräch; Erstel-
lung von Exposes und Forschungs-
plänen, eigenständige Auswahl von
Sekundärdaten (ggf. eigenständige 
Datenerhebung), Datenaufbereitung, 
Datenauswertung und Datendoku-
mentation, Erstellung von Exzerpten
und Literaturberichten, Ergebnisprä-
sentation, Nutzung interaktiver
Lernmedien (E-learning), Partizipati-
on an dialogischen Lernformen 

Präsenzzeit  

Vor- und Nachbereitungszeit 

Prüfungsvorbereitung 
und Prüfungszeit 

60 h

240 h 

150 h 

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 450

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Wintersemester)
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Modul: Vertiefungsbereich 

Qualifikationsziele: 

Die Studierenden können den aktuellen Forschungsstand auf zentralen Gebieten der europäisch-vergleichenden Gesell-
schaftsforschung analysieren und diskutieren. Sie werden in die Lage versetzt, unterschiedliche, zum Teil einander wi-
dersprechende Forschungsergebnisse vergleichend darzustellen und zu bewerten sowie darauf bezogene Forschungsde-
siderate zu identifizieren und Strategien zu ihrer Schließung zu entwickeln. 

Inhalte: 

Aktuelle theoretische und empirische Forschungsergebnisse auf den folgenden Gebieten: (1) Sozialstruktur und soziale
Ungleichheit europäischer Gesellschaften im Vergleich, (2) Werte und Kultur in europäisch vergleichender Perspektive, 
(3) Globalisierung und regionale Entwicklung. Erarbeitung von Forschungsstandsberichten, Erstellung von Prognosen
über die Entwicklung von Forschungsfeldern. 

Arbeitsaufwand

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 

(Semester-
wochenstunden)

Formen aktiver Teilnahme Arbeitsaufwand

Vertiefungs-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, Erstel-
lung von Rezensionen, Literaturbe-
richten und Thesenpapieren, Über-
nahme von Präsentationen und
Diskussionsleitung, Nutzung inter-
aktiver Lernmedien (E-learning), 
Partizipation an dialogischen Lern-
formen

Präsenzzeit  

Vor- und Nachbereitungszeit 

Prüfungsvorbereitung 
und Prüfungszeit  

30 h

90 h

120 h 

Vertiefungs-
seminar 2 

Teilnahme am Lehrgespräch, Erstel-
lung von Rezensionen, Literaturbe-
richten und Thesenpapieren, Über-
nahme von Präsentationen und
Diskussionsleitung, Nutzung inter-
aktiver Lernmedien (E-learning), 
Partizipation an dialogischen Lern-
formen

Präsenzzeit  

Vor- und Nachbereitungszeit 

Prüfungsvorbereitung 
und Prüfungszeit  

30 h

90 h

90 h

Veranstaltungssprache: deutsch oder englisch

Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 450

Dauer des Moduls: 1 Semester

Häufigkeit des Angebots: einmal im Studienjahr (Wintersemester)
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Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Soziologie – Europäische  
Gesellschaften 

Aufbau des Studiengangs Soziologie – Europäische Gesellschaften  

Semester Module 

1. Semester: 
Grundlagen 

Modul „Der politische Eini-
gungsprozess Europas und die 
Entwicklung europäischer 
Gesellschaften seit 1945“

Modul „Soziologische Theorien 
des gesellschaftlichen Wandels
und der gesellschaftlichen Integ-
ration“

Modul „Methoden verglei-
chender Gesellschaftsfor-
schung“

2. Semester: 
Aufbau 

Modul „Sozialstruktur und 
soziale Ungleichheit europäi-
scher Gesellschaften im Ver-
gleich“

Modul „Werte und Kultur in
europäisch vergleichender Per-
spektive“

Modul „Globalisierung und
regionale Entwicklung “

3. Semester: 
Spezialisie-
rung Modul „Forschungspraktikum“ Modul „Vertiefungsbereich“

4. Semester: 
Abschluss

Abschlusskolloquium, Masterarbeit, Verteidigung
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Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang Soziologie - Europäische

Gesellschaften
an der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung der Freien
Universität Berlin vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen
Nr. 24/1998) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Poli-
tik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin
am 05. April 2006 die folgende Prüfungsordnung erlassen:*)

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Prüfungsausschuss
§ 3 Regelstudienzeit
§ 4 Umfang der Prüfungs- und Studienleistungen
§ 5 Anmeldung zur Masterarbeit
§ 6 Masterarbeit
§ 7 Anmeldung zum Studienabschluss
§ 8 Studienabschluss
§ 9 Inkrafttreten

Anlagen

Anlage1: Prüfungsleistungen, Zugangsvoraussetzungen, 
Teilnahmepflichten und Leistungspunkte

Anlage 2: Zeugnis (Muster) 
Anlage 3: Urkunde (Muster) 
Anlage 4: Diploma Supplement (deutsche Version, Muster) 
Anlage 5: Diploma Supplement (englische Version, Muster)

§ 1
Geltungsbereich

Diese Prüfungsordnung regelt in Ergänzung zur Satzung für
Allgemeine Prüfungsangelegenheiten (SfAP) der Freien Uni-
versität Berlin Anforderungen und Verfahren der Leistungen
im Masterstudiengang Soziologie - Europäische Gesellschaf-
ten.

§ 2 
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und für die
übrigen in der SfAP genannten Aufgaben ist der für den
Masterstudiengang Soziologie - Europäische Gesellschaften
eingesetzte Prüfungsausschuss des Fachbereichs Politik- und
Sozialwissenschaften.

§ 3
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

§ 4 
Umfang der Prüfungs- und Studienleistungen

(1) Es sind insgesamt Prüfungs- und Studienleistungen im
Umfang von 120 Leistungspunkten (LP) nachzuweisen,
davon

1. 30 LP im Studienabschnitt 1: Grundlagen

2. 30 LP im Studienabschnitt 2: Aufbau

3. 30 LP im Studienabschnitt 3: Spezialisierung

4. 30 LP durch die Masterarbeit.

(2) Die in den einzelnen Modulen zu erbringenden studien-
begleitenden Prüfungsleistungen, die Zugangsvoraus-
setzungen für die einzelnen Module, Angaben über die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an den Lehr- und
Lernformen sowie die den Modulen jeweils zugeordne-
ten Leistungspunkte sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

§ 5 
Anmeldung zur Masterarbeit

(1) Studierende werden auf Antrag zur Masterarbeit zuge-
lassen,

1. wenn Sie an der Freien Universität Berlin im
Masterstudiengang Soziologie - Europäische
Gesellschaften immatrikuliert sind, 

2. wenn sie die Module gemäß § 8 bis § 10 der Stu-
dienordnung erfolgreich absolviert haben.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind Nach-
weise über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß
Abs. 1 beizufügen, ferner die Bescheinigung einer prü-
fungsberechtigten Lehrkraft über die Bereitschaft zur
Übernahme der Betreuung der Masterarbeit.

(3) Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet über den
Antrag.

§ 6 
Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die bzw. der Studie-
rende in der Lage ist, eine soziologische, auf die euro-
päischen Gesellschaften bezogene Aufgabenstellung
unter Anleitung mit wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten und die Ergebnisse schriftlich angemessen
darzustellen. Sie dient als Nachweis einer eigenständig
durchgeführten, wissenschaftlichen Forschungsarbeit.
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(2) Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit der
Betreuerin bzw. dem Betreuer das Thema der Masterar-
beit aus. Die Ausgabe ist aktenkundig zu machen.
Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen
sein, dass die Bearbeitung innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeschlossen werden kann. Die Fristeinhaltung ist
aktenkundig zu machen. Die Studierenden erhalten
Gelegenheit, eigene Themenvorschläge zu machen; ein
Anspruch auf deren Umsetzung besteht nicht.

(3) Die Bearbeitungsfrist für die Masterarbeit beträgt fünf
Monate. Der Umfang beträgt etwa 80 Seiten mit etwa
24.000 Wörtern.

(4) Als Beginn der Bearbeitungsfrist gilt das Datum der
Ausgabe des Themas durch den Prüfungsausschuss. Das
Thema kann einmal innerhalb der ersten drei Wochen
zurückgegeben werden und gilt dann als nicht ausgege-
ben. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss auf
begründeten Antrag im Einvernehmen mit der Betreue-
rin bzw. dem Betreuer die Bearbeitungszeit der Master-
arbeit verlängern. Die Entscheidung trifft der Prüfungs-
ausschuss.

(5) Die Masterarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in
drei gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt einzu-
reichen. Bei der Abgabe hat die bzw. der Studierende
schriftlich zu versichern, dass sie bzw. er die Arbeit
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(6) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfungsberechtigten zu
bewerten, die vom Prüfungsausschuss spätestens zum
Zeitpunkt der Ausgabe des Themas bestellt werden.
Eine bzw. einer der beiden Prüfungsberechtigten soll die
Betreuerin bzw. der Betreuer der Masterarbeit sein.

(7) Begleitend zur Masterarbeit wird ein Abschlusskollo-
quium angeboten, welches den Studierenden die forma-
len und inhaltlichen Anforderungen an die Masterarbeit
vermittelt und ihnen Gelegenheit gibt, den Arbeitsstand
und die Entwicklung ihrer Masterarbeit zu präsentieren.
Die Teilnahme wird dringend empfohlen.

(8) Ist die Masterarbeit nicht mit mindestens "ausreichend"
(4,0) bewertet worden, so darf sie einmal wiederholt
werden.

(9) Ist die Masterarbeit mit mindestens "ausreichend" (4,0)
bewertet worden, so wird im Anschluss an sie eine
mündliche Prüfung durchgeführt. Sie dient der Präsen-
tation und Verteidigung der Masterarbeit. Der Termin
für die mündliche Prüfung wird der bzw. dem Studieren-
den rechtzeitig in geeigneter Form bekannt gegeben.
Die Prüfungsdauer beläuft sich auf 30 Minuten. Die
mündliche Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prü-
fern abgenommen und protokolliert; eine bzw. einer der
beiden Prüferinnen bzw. Prüfer ist die Betreuerin bzw.
der Betreuer der Masterarbeit. Die Prüfung ist hoch-
schulöffentlich, es sei denn die bzw. der Studierende
widerspricht. Der Termin wird der bzw. dem Studieren-
den rechtzeitig in geeigneter Form bekannt gegeben. Ist

die mündliche Prüfung nicht mit mindestens "ausrei-
chend" (4,0) bewertet worden, so darf sie einmal wie-
derholt werden.

(10) Die Note für die Masterarbeit fließt mit vier Fünfteln,
die Note für die Verteidigung mit einem Fünftel in die
zusammengesetzte Note ein.

§ 7 
Anmeldung zum Studienabschluss

(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass
die bzw. der Studierende 

1. die gemäß § 4 geforderten Leistungen erbracht
hat.

2. die Zahl von insgesamt drei Maluspunkten nicht
überschritten worden ist.

(2) Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit die
oder der Studierende an einer anderen Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes im gleichen Studi-
engang, im gleichen Fach oder in einem Modul, welches
einem der im Masterstudiengang Soziologie - Europäi-
sche Gesellschaften studierten Module vergleichbar ist,
Leistungen endgültig nicht erbracht oder Prüfungslei-
stungen endgültig nicht bestanden hat oder sich in
einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zum Studienabschluss sind
Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen
gemäß Abs. 1  und eine Versicherung beizufügen, dass
für die Person der Antragstellerin bzw. des Antragstel-
lers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. 

(3) Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet über den
Antrag.

§ 8 
Studienabschluss

(1) Der Studienabschluss ist erreicht, wenn die nach Maß-
gabe dieser Ordnung geforderten Leistungen nachge-
wiesen sind und die Zahl von insgesamt drei Malus-
punkten nicht überschritten worden ist.

(4) Aufgrund der bestandenen Prüfung im Masterstudien-
gang Soziologie - Europäische Gesellschaften werden
ein Zeugnis, eine Urkunde und ein Diploma Supplement
(englische und deutsche Version) ausgestellt (Anlagen 2
bis 5). Auf Antrag wird eine englische Übersetzung von
Zeugnis und Urkunde angefertigt. Darüber hinaus wird
eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzelnen
Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt.
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§ 9 
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft.
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Anlage 1: Prüfungsleistungen, Zugangsvoraussetzungen, Teilnahmepflichten und Leistungs-
punkte

Erläuterungen:

� Im Folgenden werden für jedes Modul des Masterstudiengangs Soziologie – Europäische Gesell-
schaften Angaben gemacht über 

- die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen Modul
- die Prüfungsformen 
- die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme 
- die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte. 

� Soweit im Folgenden für die jeweilige Lehr- und Lernform die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme 
festgelegt ist, ist sie neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und der erfolgrei-
chen Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn
mindestens 85 % der in den Lehr- und Lernformen eines Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit 
besucht wurden, soweit im Folgenden keine höhere Präsenzquote festgelegt ist.

� Maßgeblich für die einem Modul zugeordneten Leistungspunkte ist der in Stunden bemessene 
studentische Arbeitsaufwand, der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls veranschlagt wird.
Dabei sind sowohl Präsenzzeiten als auch Phasen des Selbststudiums (Vor- und Nachbereitung,
Prüfungsvorbereitung etc.) berücksichtigt. Ein Leistungspunkt entspricht etwa 30 Stunden. 

� Je Modul muss eine Modulprüfung absolviert werden; statt einer Modulprüfung kann vorgesehen 
sein, dass mehrere Modulteilprüfungen absolviert werden müssen. Leistungspunkte werden aus-
schließlich mit der erfolgreichen Absolvierung des ganzen Moduls – also nach regelmäßiger und 
aktiver Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und erfolgreicher Ablegung der Modulprüfung
bzw. aller Modulteilprüfungen des Moduls – zugunsten der Studierenden verbucht. 

� Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und Lernformen des Moduls, der studentische Arbeitsauf-
wand, der für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird, Formen der aktiven
Teilnahme, die Regeldauer des Moduls sowie die Häufigkeit, mit der das Modul angeboten wird,
sind der Anlage 1 der Studienordnung für den Masterstudiengang Soziologie – Europäische Ge-
sellschaften zu entnehmen.
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Studienabschnitt 1: Grundlagen 

Modul Der politische Einigungsprozess Europas und die Entwicklung europäischer Gesellschaften seit 1945

Zugangsvoraussetzungen: Keine 

Lehr- und Lernformen Modulteilprüfungen (Gewich-
tung/LP)

Pflicht zu regelmäßiger 
Teilnahme 

Überblicksveranstaltung
Klausur (Bearbeitungsdauer 90 
Minuten) 5 ja 

Grundlagenseminar Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) 5 ja 

Leistungspunkte: 10

Modul Soziologische Theorien des gesellschaftlichen Wandels und der gesellschaftlichen Integration

Zugangsvoraussetzungen: Keine 

Lehr- und Lernformen Modulteilprüfungen (Gewich-
tung/LP)

Pflicht zu regelmäßiger  
Teilnahme 

Überblicksveranstaltung
Klausur (Bearbeitungsdauer 90 
Minuten) 5 ja 

Grundlagenseminar Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) 5 ja 

Leistungspunkte: 10

Modul Methoden vergleichender Gesellschaftsforschung  

Zugangsvoraussetzungen: Keine 

Lehr- und Lernformen Modulteilprüfungen (Gewich-
tung/LP)

Pflicht zu regelmäßiger 
Teilnahme 

Überblicksveranstaltung
Klausur (Bearbeitungsdauer (90 
Minuten) 5 ja 

Grundlagenseminar Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) 5 ja 

Leistungspunkte: 10

Studienabschnitt 2: Aufbau

Modul Sozialstruktur und soziale Ungleichheit europäischer Gesellschaften im Vergleich 

Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung der Module „Der politische Einigungsprozess Europas und 
die Entwicklung europäischer Gesellschaften seit 1945“, „Soziologische Theorien des gesellschaftlichen Wandels 
und der gesellschaftlichen Integration“ und „Methoden vergleichender Gesellschaftsforschung“ 

Lehr- und Lernformen Modulteilprüfungen (Gewich-
tung/LP)

Pflicht zu regelmäßiger 
Teilnahme 

Überblicksveranstaltung
Klausur (Bearbeitungsdauer 90 
Minuten) 5 ja 

Grundlagenseminar Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) 5 ja 

Leistungspunkte: 10
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Modul Werte und Kultur in europäisch vergleichender Perspektive 

Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung der Module „Der politische Einigungsprozess Europas und 
die Entwicklung europäischer Gesellschaften seit 1945“, „Soziologische Theorien des gesellschaftlichen Wandels 
und der gesellschaftlichen Integration“ und „Methoden vergleichender Gesellschaftsforschung“ 

Lehr- und Lernformen Modulteilprüfungen (Gewich-
tung/LP)

Pflicht zu regelmäßiger 
Teilnahme 

Überblicksveranstaltung
Klausur (Bearbeitungsdauer 90 
Minuten) 5 ja 

Grundlagenseminar Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) 5 ja 

Leistungspunkte: 10

Modul Globalisierung und regionale Entwicklung

Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung der Module „Der politische Einigungsprozess Europas und 
die Entwicklung europäischer Gesellschaften seit 1945“, „Soziologische Theorien des gesellschaftlichen Wandels 
und der gesellschaftlichen Integration“ und „Methoden vergleichender Gesellschaftsforschung“ 

Lehr- und Lernformen Modulteilprüfungen (Gewich-
tung/LP)

Pflicht zu regelmäßiger 
Teilnahme 

Überblicksveranstaltung
Klausur (Bearbeitungsdauer 90 
Minuten) 5 ja 

Grundlagenseminar Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) 5 ja 

Leistungspunkte: 10

Studienabschnitt 3: Spezialisierung

Modul Forschungspraktikum

Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung der Module „Sozialstruktur und soziale Ungleichheit euro-
päischer Gesellschaften im Vergleich“, „Werte und Kultur in europäisch vergleichender Perspektive“ und „Globa-
lisierung und regionale Entwicklung“ 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger 

Teilnahme 
Forschungspraktikum Forschungsbericht (ca. 10.000 Wörter) ja 

Leistungspunkte: 15

Modul Vertiefungsbereich

Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung der Module „Sozialstruktur und soziale Ungleichheit euro-
päischer Gesellschaften im Vergleich“, „Werte und Kultur in europäisch vergleichender Perspektive“ und „Globa-
lisierung und regionale Entwicklung“ 

Lehr- und Lernformen Modulteilprüfungen (Gewich-
tung/LP)

Pflicht zu regelmäßiger 
Teilnahme 

Vertiefungsseminar Hausarbeit (ca. 4.500 Wörter) 8 ja 
Vertiefungsseminar Hausarbeit (ca. 3.000 Wörter) 7 ja 

Leistungspunkte: 15
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Anlage 2: Zeugnis (Muster)

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h P o l i t i k -  u n d  S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n

Zeugnis 

über die bestandene Prüfung im Masterstudiengang Soziologie – Europäische Gesellschaften 
gemäß der Prüfungsordnung vom 05. April 2006 (FU-Mitteilungen Nr. 00/2006) 

Frau/Herr 

geboren am: in: 

hat die Prüfung im Masterstudiengang Soziologie – Europäische Gesellschaften mit der 

Gesamtnote  
... bestanden.

Die Masterarbeit hatte das Thema:  [XX] 

Berlin, den   (Siegel) 

Die Dekanin/Der Dekan Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

Notenskala: 1,0 – 1,5  sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend 
Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer System
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Anlage 3: Urkunde (Muster) 

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h P o l i t i k -  u n d  S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n

U r k u n d e 

Frau/Herr 

geboren am in 

hat die Prüfung im Masterstudiengang

Soziologie – Europäische Gesellschaften 

bestanden. 

Gemäß der Prüfungsordnung vom 5. April 2006 (FU-Mitteilungen Nr. 00/2006) 

wird der Hochschulgrad 

Master of Arts (M.A.) 

verliehen. 

Berlin, den 

 (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
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Anlage 4: Muster für das Diploma Supplement (englische Version) 

Freie Universität Berlin

Diploma Supplement

1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family Name / 1.2 First Name

1.3 Date, Place, Country of Birth

1.4 Student ID Number or Code 

2. QUALIFICATION 

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language)
Master of Arts (M.A.) 

Title Conferred (full, abbreviated; in original language)
- 

2.2 Main Field(s) of Study
Sociology

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language)
Freie Universität Berlin; Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften

Status  (Type / Control)
University / State Institution

2.4 Institution Administering Studies (in original language)
Freie Universität Berlin; Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften

Status  (Type / Control)
University / State Insitution

2.5 Language(s) of Instruction/Examination
German / English
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 
Postgraduate (2nd degree, for graduate entry)

3.2 Official Length of Programme 
Two years

3.3 Access Requirements 
� an above average Bachelor’s degree (or equivalent) in sociology or an equivalent degree in a relevant or appropri-

ate social science subject, which enables the applicant to successfully achieve the aims of study as stated in §4 of 
the “Studienordnung des Masterstudiengangs Soziologie – Europäische Gesellschaften” 

� proficiency in both written and spoken English. Evidence may be provided through TOEFL (with a minimum score 
of 550 in the paper-based or 213 in the computer-based Test of English as a Foreign Language) or an equivalent
certificate

� non-native speakers of German with a degree from abroad (or equivalent) are required to produce evidence of pro-
ficiency both in written and spoken German through the “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang” 
(DSH, the minimum level required is DSH 3), or to provide other evidence of the candidates language proficiency 
equivalent to the “Ordnung für die Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Bewerberinnen und 
Bewerber der Freien Universität Berlin” 

4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of Study
full-time 

4.2 Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate 
The successful completion of the programme requires the acquisition of 120 ECTS points. These points are evenly distributed
over the four semesters of study: The three basic modules in the first semester account for 30 ECTS points altogether, the
three add-on modules (“Aufbaumodule”) in the second semester account for 30 ECTS points altogether, one research module 
and one intensification module (“Vertiefungsmodul”) in the third semester account for 30 ECTS points altogether, and the
Master’s thesis accounts for 30 ECTS points. 

The Master programme is research oriented. It enables students to carry out social scientific research and academic teaching
independently, and accordingly facilitates them with the necessary skills to critically access and apply social scientific re-
search. It aims to impart thorough knowledge and skills in the following areas: the ability to describe and explain social
structural and cultural similarities as well as differences and conflicts within European societies, using a comparative re-
search approach; the ability to analyse processes of change, induced by the processes of political and economic integration,
within nation states; the ability to analyse European societies in the light of globalisation processes and in contrast to other 
world regions; the ability to recognise social structural and cultural similarities and differences.  

The Master programme aims to enable graduates to work in the following sectors: academic and non-academic social scien-
tific institutions; international and especially European organizations; national and international organizations, non-
governmental organizations; state institutions and political parties. 

4.3 Programme Details 
See transcript and certificate 

4.4 Grading Scheme 
grading scale: 1,0 – 1,5 very good; 1,6 – 2,5 good; 2,6 – 3,5 satisfactory; 3,6 – 4,0 pass 
Besides the ascription or a final grade, graduates will obtain another grade, corresponding to the ECTS grading scale: A – the 
best 10%: B – the following 25%; C – the following 30%; D – the following 25%; E – the last 10% 

4.5 Overall Classification (in original language)
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5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Study
doctorate (allowing for special admission requirements) 

5.2 Professional Status 
Qualification for higher employment in the civil service 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

6.2 Further Information Sources 

7. CERTIFICATION 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Date]
Prüfungszeugnis vom [Date]
Transcript of Records vom [Date] 

Certification Date: 

Chairman Examination Committee 
(Official Stamp/Seal)  

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the quali-
fication and the type of higher education that awarded it.
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8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDU-
CATION SYSTEMi

8.1     Types of Institutions and Institutional Status 

Higher education (HE) studies in Germany are offered at three 
types of Higher Education Institutions (HEI).ii

- Universitäten (Universities) including various specialized
institutions, offer the whole range of academic disciplines. In the
German tradition, universities focus in particular on basic re-
search so that advanced stages of study have mainly theoretical
orientation and research-oriented components.

- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concen-
trate their study programmes in engineering and other technical 
disciplines, business-related studies, social work, and design
areas. The common mission of applied research and develop-
ment implies a distinct application-oriented focus and profes-
sional character of studies, which include integrated and super-
vised work assignments in industry, enterprises or other relevant 
institutions. 

- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) 
offer studies for artistic careers in fine arts, performing arts and 
music; in such fields as directing, production, writing in theatre, 
film, and other media; and in a variety of design areas, architec-
ture, media and communication.

Higher Education Institutions are either state or state-recognized 
institutions. In their operations, including the organization of 
studies and the designation and award of degrees, they are both 
subject to higher education legislation.

8.2     Types of Programmes and Degrees Awarded 

Studies in all three types of institutions have traditionally been
offered in integrated "long" (one-tier) programmes leading to 
Diplom- or Magister Artium degrees or completed by a 
Staatsprüfung (State Examination).

Within the framework of the Bologna-Process one-tier study 
programmes are successively being replaced by a two-tier study 
system. Since 1998, a scheme of first- and second-level degree 
programmes (Bachelor and Master) was introduced to be offered
parallel to or instead of integrated "long" programmes. These 
programmes are designed to provide enlarged variety and flexi-
bility to students in planning and pursuing educational objec-
tives, they also enhance international compatibility of studies.  

For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1
provides a synoptic summary.

8.3     Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 

To ensure quality and comparability of qualifications, the or-
ganization of studies and general degree requirements have to
conform to principles and regulations established by the Stand-
ing Conference of the Ministers of Education and Cultural 
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany 
(KMK).iii In 1999, a system of accreditation for programmes of 
study has become operational under the control of an Accredita-
tion Council at national level. All new programmes have to be
accredited under this scheme; after a successful accreditation 
they receive the quality-label of the Accreditation Council.iv

Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  

Integrated/Long (One-Tier) Programmes 
Doctorate 

Transfer Procedures  

Doctorate 
(Dr.) 

(Thesis research; 
may include

formal course
work)

Diplom (FH) degree [4 years] 

Diplom & M.A. degrees, Certificates, certified examinations
[4.5 years] 

Doctorate  
(Dr.) 

UNIVERSITIES  
(Universitäten) & 

SPECIALISED INSTI-
TUTIONS 

of university standing 
(Theologische und

Pädagogische Hochschu-
len)

[Doctorate] 

UNIVERSITIES OF 
APPLIED SCIENCES

(UAS) 
- 

(Fachhochschulen) 
(FH) 

UNIVERSITIES OF 
ART/MUSIC 

(Kunst-/ Musik-
hochschulen) 

[Some Doctorate] 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degrees [4-5 years]

Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 years] 

Transfer Procedures  

Transfer Procedures  

Transfer Procedures  

Programmes/ 
Degrees 

First degree
Second degree

Transfer Procedures  
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8.4 Organization and Structure of Studies 

The following programmes apply to all three types of institu-
tions. Bachelor’s and Master’s study courses may be studied
consecutively, at various higher education institutions, at differ-
ent types of higher education institutions and with phases of
professional work between the first and the second qualification.
The organization of the study programmes makes use of modular
components and of the European Credit Transfer and Accumula-
tion System (ECTS) with 30 credits corresponding to one semes-
ter. 

8.4.1 Bachelor 

Bachelor degree study programmes lay the academic founda-
tions, provide methodological skills and lead to qualifications 
related to the professional field. The Bachelor degree is awarded
after 3 to 4 years.
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. 
Study courses leading to the Bachelor degree must be accredited 
according to the Law establishing a Foundation for the Accredi-
tation of Study Programmes in Germany.v
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts
(B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering 
(B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts 
(B.F.A.) or Bachelor of Music (B.Mus.). 

8.4.2  Master

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master
study programmes must be differentiated by the profile types 
“more practice-oriented” and “more research-oriented”. Higher
Education Institutions define the profile of each Master study 
programme.
The Master degree study programme includes a thesis require-
ment. Study programmes leading to the Master degree must be 
accredited according to the Law establishing a Foundation for
the Accreditation of Study Programmes in Germany.vi

Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts 
(M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering 
(M.Eng.), Master of Laws (L.L.M), Master of Fine Arts 
(M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). Master study pro-
grammes, which are designed for continuing education or which
do not build on the preceding Bachelor study programmes in 
terms of their content, may carry other designations (e.g. MBA).

8.4.3   Integrated "Long" Programmes (One-Tier):
Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung 

An integrated study programme is either mono-disciplinary 
(Diplom degrees, most programmes completed by a 
Staatsprüfung) or comprises a combination of either two major
or one major and two minor fields (Magister Artium). The first
stage (1.5 to 2 years) focuses on broad orientations and founda-
tions of the field(s) of study. An Intermediate Examination
(Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung or
credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to 
enter the second stage of advanced studies and specializations.
Degree requirements include submission of a thesis (up to 6
months duration) and comprehensive final written and oral 
examinations. Similar regulations apply to studies leading to a
Staatsprüfung. The level of qualification is equivalent to the 
Master level. 

- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom 
degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The 
Diplom degree is awarded in engineering disciplines, the natural 
sciences as well as economics and business. In the humanities,
the corresponding degree is usually the Magister Artium (M.A.).
In the social sciences, the practice varies as a matter of institu-
tional traditions. Studies preparing for the legal, medical, phar-
maceutical and teaching professions are completed by a 
Staatsprüfung.
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and 
Staatsprüfung) are academically equivalent. They qualify to
apply for admission to doctoral studies. Further prerequisites for
admission may be defined by the Higher Education Institution,
cf. Sec. 8.5. 

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of 
Applied Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH)
degree. While the FH/UAS are non-doctorate granting institu-
tions, qualified graduates may apply for admission to doctoral 
studies at doctorate-granting institutions, cf. Sec. 8.5. 

- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of 
Art/Music etc.) are more diverse in their organization, depending 
on the field and individual objectives. In addition to Dip-
lom/Magister degrees, the integrated study programme awards 
include Certificates and certified examinations for specialized
areas and professional purposes.

8.5 Doctorate 

Universities as well as specialized institutions of university 
standing and some Universities of Art/Music are doctorate-
granting institutions. Formal prerequisite for admission to doc-
toral work is a qualified Master (UAS and U), a Magister degree, 
a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. Particularly 
qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree may
also be admitted to doctoral studies without acquisition of a 
further degree by means of a procedure to determine their apti-
tude. The universities respectively the doctorate-granting institu-
tions regulate entry to a doctorate as well as the structure of the
procedure to determine aptitude. Admission further requires the 
acceptance of the Dissertation research project by a professor as
a supervisor.
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8.6 Grading Scheme

The grading scheme in Germany usually comprises five levels 
(with numerical equivalents; intermediate grades may be given): 
"Sehr Gut" (1) = Very Good; "Gut" (2) = Good; "Befriedigend"
(3) = Satisfactory; "Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht ausrei-
chend" (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum passing grade is
"Ausreichend" (4). Verbal designations of grades may vary in
some cases and for doctoral degrees.
In addition institutions may already use the ECTS grading 
scheme, which operates with the levels A (best 10 %), B (next 
25 %), C (next 30 %), D (next 25 %), and E (next 10 %).

8.7 Access to Higher Education 

The General Higher Education Entrance Qualification (Allge-
meine Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling
allows for admission to all higher educational studies. Special-
ized variants (Fachgebundende Hochschulreife) allow for admis-
sion to particular disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) 
is also possible with a Fachhochschulreife, which can usually be 
acquired after 12 years of schooling. Admission to Universities
of Art/Music may be based on other or require additional evi-
dence demonstrating individual aptitude.
Higher Education Institutions may in certain cases apply addi-
tional admission procedures.

8.8 National Sources of Information 

- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the 
Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the 
Federal Republic  of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; 
Fax: +49[0]228/501-229; Phone: +49[0]228/501-0 
- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German
NARIC;  www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 
- "Documentation and Educational Information Service" as 
German EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the 
education system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-
Mail: eurydice@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Confe-
rence]; Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; 
Phone: +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 
- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Confer-
ence features comprehensive information on institutions, pro-
grammes of  study, etc. (www.higher-education-compass.de) 

iThe information covers only aspects directly relevant to pur-
poses of the Diploma Supplement. All information as of 1 July
2005.
ii Berufsakademien are not considered as Higher Education 
Institutions, they only exist in some of the Länder. They offer 
educational programmes in close cooperation with private com-
panies. Students receive a formal degree and carry out an ap-
prenticeship at  the company. Some Berufsakademien offer
Bachelor courses which  are recognized as an academic degree if 
they are accredited by a  German accreditation agency. 
iii Common structural guidelines of the Länder as set out in 
Article 9  Clause 2 of the Framework Act for Higher Education
(HRG) for the  accreditation of Bachelor’s and Master’s study 
courses (Resolution of  the Standing Conference of the Ministers 
of Education and Cultural  Affairs of the Länder in the Federal
Republic of Germany of 10.10. 2003, as amended on 21.4.2005).
iv “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accredita-
tion of  Study Programmes in Germany’”, entered into force as
from   26.2.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection
with the  Declaration of the Länder to the Foundation “Founda-
tion: Foundation for the Accreditation of Study Programmes in
Germany” (Resolution of   the Standing Conference of the 
Ministers of Education and Cultural  Affairs of the Länder in the
Federal Republic of Germany of  
   16.12.2004.
vSee note No. 4.
viSee note No. 4.
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Freie Universität Berlin

Diploma Supplement 

1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION

1.1 Familienname / 1.2 Vorname 

1.3 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland

1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt)

Master of Arts (M.A.)

Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 
- 

2.2 Hauptstudienfach oder –fächer für die Qualifikation 
Soziologie 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat
Freie Universität Berlin; Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften

Status  (Typ / Trägerschaft ) 
Universität/staatlich

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat
Freie Universität Berlin; Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften

Status  (Typ / Trägerschaft)
Universität/staatlich

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n)
Deutsch/englisch 
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3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 
Weiterer (zweiter) berufsqualifizierender Abschluss 

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 
Zwei Jahre 

3.3 Zugangsvorraussetzung(en) 
� ein überdurchschnittlicher Bachelorabschluss oder ein gleichwertiger anderer erster berufsqualifizierender Studien-

abschluss im Fach Soziologie oder in einer anderen Sozialwissenschaft, die die Bewerberinnen oder Bewerber in
besonderem Maße zur Erreichung der Studienziele gemäß § 4 der Studienordnung des Masterstudiengangs  Sozio-
logie – Europäische Gesellschaften befähigt 

� sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. Die Kenntnisse müssen durch den "Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL)" (mindestens 550 Punkte bei der Papierversion bzw. 213 Punkte bei der Computerver-
sion), das Zertifikat des „International English Language Testing System (IELTS), das „Cambridge Certificate of
Proficiency“ oder durch den Nachweis eines gleichwertigen Kenntnisstandes belegt werden 

� bei Bewerberinnen und Bewerbern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die ihren Studienabschluss an einer 
ausländischen Hochschule oder gleichgestellten Einrichtung erworben haben, der Nachweis der vollen sprachlichen
Studierfähigkeit durch das Bestehen der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) mit DSH 3 o-
der eines gleichwertigen Kenntnisstandes gemäß der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-
zugang ausländischer Bewerberinnen und Bewerber an der Freien Universität Berlin 

4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN

4.1 Studienform 
Vollzeitstudium

4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 
Um den Studiengang erfolgreich abzuschließen, ist der Erwerb von 120 ECTS-Leistungspunkten (LP) erforderlich. Die 
Leistungspunkte verteilen sich in der folgenden Weise auf die acht Module des Studiengangs  und die Abschlussarbeit:  drei 
Grundlagenmodule im ersten Semester (30 LP), drei Aufbaumodule im zweiten Semester (30 LP), ein Modul Forschungs-
praktikum und ein Vertiefungsmodul im dritten Semester (30 LP) und die Masterarbeit (30 LP). 

Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter Studiengang. Er versetzt die Studierenden in die Lage, eigenständige 
sozialwissenschaftliche Forschungen und Lehre durchzuführen bzw. durchgeführte Forschungen kritisch bewerten und an-
wenden zu können. Ziel des Studiengangs ist es, vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten auf folgenden Gebieten zu vermitteln:
die sozialstrukturellen und kulturellen Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Konflikte der europäischen Gesellschaften in
einer komparativen Perspektive zu beschreiben und ursächlich erklären zu können; die Veränderungsprozesse innerhalb der 
nationalstaatlich verfassten Gesellschaften, die durch den politischen und wirtschaftlichen Integrationsprozess induziert 
werden, analysieren zu können; Europäische Gesellschaften im Kontext von Globalisierungsprozessen und im Kontrast zu
anderen Weltregionen analysieren sowie strukturelle als auch kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten 
zu können.

Der Studiengang soll die Absolventinnen und Absolventen dazu befähigen, in folgenden Bereichen in Forschung und Lehre 
berufstätig sein zu können: universitäre und außeruniversitäre sozialwissenschaftliche Institutionen, internationale, vor allem
europäische Organisationen, nationale und internationale Verbände und Nichtregierungsorganisationen, staatliche Institutio-
nen und politische Parteien. 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang:  
Siehe Transkript und Zeugnis. 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten: Notenskala:  
1,0 – 1,5  sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend. Neben der Gesamtnote wird eine relative Note
entsprechend der nachfolgenden ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen: A - die besten 10 %; B - die nächsten 25 %; C - die 
nächsten 30 %; D - die nächsten 25 %; E - die nächsten 10 % 

4.5 Gesamtnote 
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5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien
Promotionsstudium (unter Berücksichtigung besonderer Zugangsregelungen) 

5.2 Beruflicher Status 
Eröffnung des Zugangs zum höheren öffentlichen Dienst 

6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 

7. ZERTIFIZIERUNG 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum]
Prüfungszeugnis vom [Datum]
Transkript vom [Datum]

Datum der Zertifizierung: 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
Offizieller Stempel/Siegel 

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über den Grad
der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat.  
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8. Informationen zum Hochschulsystem in Deutschland i 

8.1  Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller
Status 

Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten
von Hochschulen angeboten.ii 

- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter
Institutionen, bieten das gesamte Spektrum akademischer Dis-
ziplinen an. Traditionell liegt der Schwerpunkt an deutschen 
Universitäten besonders auf der Grundlagenforschung, so dass
das fortgeschrittene Studium vor allem theoretisch ausgerichtet 
und forschungsorientiert ist.

- Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf
ingenieurwissenschaftliche und technische Fächer, wirtschafts-
wissenschaftliche Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag 
von angewandter Forschung und Entwicklung impliziert einen 
klaren praxisorientierten Ansatz und eine berufsbezogene Aus-
richtung des Studiums, was häufig integrierte und begleitete 
Praktika in Industrie, Unternehmen oder anderen einschlägigen
Einrichtungen einschließt.

- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für kün-
stlerische Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und
Musik, in den Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für
Theater, Film und andere Medien sowie in den Bereichen De-
sign, Architektur, Medien und Kommunikation.

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte
Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Pla-
nung von Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerk-

ennung von Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschul-
gesetzgebung.

8.2  Studiengänge und -abschlüsse 

In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge tradi-
tionell als integrierte „lange“ (einstufige) Studiengänge angebo-
ten, die entweder zum Diplom oder zum Magister Artium führen
oder mit einer Staatsprüfung abschließen.

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studien-
system sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 
besteht die Möglichkeit, parallel zu oder anstelle von traditionel-
len Studiengängen gestufte Studiengänge (Bachelor und Master)
anzubieten. Dies soll den Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten 
und Flexibilität beim Planen und Verfolgen ihrer Lernziele
bieten, sowie Studiengänge international kompatibler machen.
Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt 
eine zusammenfassende Übersicht. 

8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studien-gängen und
Abschlüssen 

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen
sicher zu stellen, müssen sich sowohl die Organisation und
Struktur von Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anfor-
derungen an Studienabschlüsse an den Prinzipien und Regelun-
gen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
(KMK) orientieren.iii Seit 1999 existiert ein bundesweites
Akkreditierungssystem für Studiengänge unter der Aufsicht des
Akkreditierungsrates, nach dem alle neu eingeführten Studien-
gänge akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge sind 
berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu
führen.iv   

Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem

Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge 
Promotion 

Besondere Zulas-
sungsregelungen

Promotion 
(Dr.) 

(Dissertation / 
evtl. einschließ-
lich strukturier-
tes Promotions-

studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] 

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen 
[4,5 Jahre] 

Promotion 
(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE IN-

STITUTIONEN 
(Theologische und Pädago-

gische Hochschulen)

[Promotion] 

Fachhochschulen 
(FH) 

Kunst- und Musik-
hochschulen 

[Promotion teilweise 
möglich] 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]  

Staatsprüfung [3-6,5 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M)

[1-2 Jahre]Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M)

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.)

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere Zulas-
sungsregelungen

Besondere Zulas-
sungsregelungen

Besondere Zulas-
sungsregelungen

Studiengänge und  
Abschlüsse  

Erster Abschluss 
Zweiter Abschluss 

Besondere Zulas-
sungsregelungen
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8.4  Organisation und Struktur der Studiengänge 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschulty-
pen angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge 
können nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an 
unterschiedlichen Hochschultypen und mit Phasen der Erwerbs-
tätigkeit zwischen der ersten und der zweiten Qualifikationsstufe 
studiert werden. Bei der Planung werden Module und das Euro-
päische System zur Akkumulation und Transfer von Kreditpunk-
ten (ECTS) verwendet, wobei einem Semester 30 Kreditpunkte 
entsprechen. 

8.4.1   Bachelor

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundla-
gen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikatio-
nen vermittelt. Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren 
vergeben.  
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussar-
beit. Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden,
müssen gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland akkreditiert 
werden.v 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen 
mit den Graden Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science 
(B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws 
(LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) oder Bachelor of Music 
(B.Mus.) ab. 

8.4.2.  Master

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. Masterstudiengänge sind nach den Profiltypen „stärker 
anwendungsorientiert“ und „stärker forschungsorientiert“ zu 
differenzieren. Die Hochschulen legen für jeden Masterstudien-
gang das Profil fest.
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müs-
sen gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkre-
ditierung von Studiengängen in Deutschland akkreditiert wer-
den.vi 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen 
mit den Graden Master of Arts (M.A.), Master of Science 
(M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws 
(LL.M.), Master of Fine Arts (M.F.A.) oder Master of Music 
(M.Mus.) ab. Weiterbildende Masterstudiengänge, sowie solche,
die inhaltlich nicht auf den vorangegangenen Bachelorstudien-
gang aufbauen können andere Bezeichnungen erhalten (z.B. 
MBA). 

8.4.3.  Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge:  
Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär
(Diplomabschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder
besteht aus einer Kombination von entweder zwei Hauptfächern 
oder einem Haupt- und zwei Nebenfächern (Magister Artium). 
Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) dient der breiten Orientierung 
und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischen-
prüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die Zulassung 
zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und der 
Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die 
Vorlage einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 
Monaten) und umfangreiche schriftliche und mündliche Ab-
schlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die Staatsprü-
fung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem Master. 

- Die Regelstudienzeit  an Universitäten beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 
bis 6,5 Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingeni-
eur-, natur- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge 
abgeschlossen. In den Geisteswissenschaften ist der entspre-
chende Abschluss in der Regel der Magister Artium (M.A.). In
den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je nach Tradition 
der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische, pharma-
zeutische und Lehramtsstudiengänge schließen mit der Staats-
prüfung ab.
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staats-
prüfung) sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale 
Voraussetzung zur Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzun-
gen können von der Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 
8.5.

- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei 
integrierten Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom
(FH) ab. Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifi-
zierte Absolventen können sich für die Zulassung zur Promotion 
an promotionsberechtigten Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 
8.5.

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner
Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet 
und der individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw 
Magisterabschluss gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifi-
kate und zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche 
und berufliche Zwecke.
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8.5  Promotion 

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige 
Kunst- und Musikhochschulen sind promotionsberechtigt.
Formale Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist ein 
qualifizierter Masterabschluss (Fachhochschulen und Universitä-
ten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, eine Staatsprüfung oder
ein äquivalenter ausländischer Abschluss. Besonders qualifizier-
te Inhaber eines Bachelorgrades oder eines Diplom (FH) können 
ohne einen weiteren Studienabschluss im Wege eines Eignungs-
feststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen werden. Die 
Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen regeln 
sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eig-
nungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, 
dass das Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als 
Betreuer angenommen wird. 

8.6 Benotungsskala 

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade 
(mit zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischen-
noten vergeben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedi-
gend“ (3), „Ausreichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum
Bestehen ist mindestens die Note „Ausreichend“ (4) notwendig.
Die Bezeichnung für die Noten kann in Einzelfällen und für den 
Doktorgrad abweichen.
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECTS-
Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 10%), B (die 
nächsten 25%), C (die nächsten 30%), D (die nächsten 25%) und 
E (die nächsten 10%) arbeitet. 

8.7 Hochschulzugang 

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schul-
jahren ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die 
Fachgebundene Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu 
bestimmten Fächern. Das Studium an Fachhochschulen ist auch 
mit der Fachhochschulreife möglich, die in der Regel nach 12 
Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu Kunst- und Musik-
hochschulen kann auf der Grundlage von anderen bzw. zusätzli-
chen Voraussetzungen zum Nachweis einer besonderen Eignung 
erfolgen. 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche 
spezifische Zulassungsverfahren durchführen.

8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland); 
Lennéstr. 6, D-53113 Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; Tel.: 
+49(0)228/501-0 
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deut-
sche NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@ kmk.org 
- “Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” als deut-
scher Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum
Bildungswesen in  Deutschland 
(www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  
  eurydice@kmk.org)
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 
Bonn; Fax: +49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; 
www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 
- “Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält 
umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc.
(www.hochschulkompass.de)

i
Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma

Supplement betreffen. Informationsstand 1.7.2005. 
ii

Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen Bundes-
ländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit privaten
Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen  Abschluss und machen
eine Ausbildung im Betrieb. Manche  Berufsakademien bieten Bachelorstu-
diengänge an, deren Abschlüsse   

einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können,  wenn
sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert sind. 
iii

Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 
iv

 „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von
Studiengängen in Deutschland’“, in Kraft getreten am 26.02.05, GV. NRW.
2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der  Länder zur Stiftung 
„Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom
   16.12.2004). 
v

Siehe Fußnote Nr. 4.
vi

Siehe Fußnote Nr. 4.
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